
Berlin, 15.04.2025

Von der Schule in berufliche 

Bildung – Abkehr vom Blindflug

Position der Fachgruppe Berufliche Bildung der          

berliner wirtschaftsgespräche e.v.

Ausgangssituation

▪ Mehr als 15% aller Jugendlichen beenden in Berlin ihre Schulzeit, ohne 

im Anschluss eine Berufsausbildung oder ein Studium aufzunehmen

▪ Jede*r siebente junge Erwachsene (25-34 Jahre) in Berlin hat keine 

abgeschlossene Berufsausbildung

▪ Die Jugendarbeitslosigkeit in Berlin ist fast doppelt so hoch wie im 

Bundesdurchschnitt

➢ Trotz Fachkräftemangel bleibt ein erheblicher Teil der 

Qualifikationspotentiale in der Stadt ungenutzt

➢ Gefährdung der wirtschaftlichen Entwicklungsfähigkeit und des sozialen 

Zusammenhalts der Stadt
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„Übergangssektor“

▪ Der sogenannte Übergangssektor versucht mit einer Vielzahl von 

Bildungsgängen und Förderprogrammen, jungen Menschen ohne 

Ausbildung den Weg in berufliche Bildung oder qualifizierte 

Beschäftigung zu ebnen

▪ In Berlin mindestens 10.000 Jugendliche und junge Erwachsene im 

Übergangssektor: IBA, IBA/Willkommensklassen, Berufsvorbereitung 

SGB III, Berufsorientierung/Berufsvorbereitung SGB VIII, …

Probleme:

▪ Vielfalt der Maßnahmen ist intransparent, Ziele sind diffus

▪ Zugängen fehlt es an Systematik und Steuerung nach Kriterien wie 

Bedarfsgerechtigkeit, Effektivität und Effizienz

▪ Unzureichende Datenlage, kaum Monitoring und Evaluation
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Programme und Akteure allein 

im Bereich Berufsorientierung
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Halbfreie 
Gestaltung der  
Schule

Landesschulgesetz 2012

Stundentafel

Unterrichtsfach WAT

Duales Lernen als 
Grundmuster für das Lernen
(§29 SchG)  AV Duales Lernen

Abitur nach 12 J. 

Volumenverlagerung nach 
SEK 1/Verdichtung

Landesagentur p:sw

Bundesagentur

Jugendberufsagentur

Berufsberatung

BSO-Teams/KoordinationTandems

Landeskonzept 
Berufsorientierung 2023

Steuerkreis

IHK/HWK

Uvb, vdfrBer, DGB, HS, 
themenspez Zusatz

Servicestelle BO/TUB

OSZ

ISS/GS

BSO-Lehrer

AG Duales Lernen an jeder 
Schule/ Schulprogramm

Gymnasium

BSO_Lehrer

Fortbildung Beratung

Qualitätssiegel
„Exzellente Schule BO“

Externe Dienstleister

Bundesprogramm BOP

Rahmenvereinbarungen
Bund/Land/BA

Assessment
Praktisches Lernen

Einzelcoaching

Betriebspraktika

Bezirkliche Koordinierungs-
stellen/A-Verbünde

Bezirk/Jugendamt

WAT-Lehrer

LISUM

begleitet

BVBO 2.0 ESF

SGB III  §§ 34, 48, 49/
AUSSCHREIBUNGEN

Rahmenvereinbarung
2015/2023 (Erneuerung)

Bundesagentur

Praxislernen

Koordiniert BSO-Teams

finanziert Modellprojekte

Netzwerk-
entwicklung

Talente Check
8. Klassen

Entsenden Mitarbeiter:innen

RlPlan WAT

Praxislernen

Produktives Lernen
Träger PLEBS Betriebspraktikum

ISS: 
Pflicht

9./10. 
Klasse ISS

Sek II: Wahlpflichtkurs 11. Kl.
„Studium und Beruf“

Bezirke

Senatsverwaltung 
für Bildung

Senatsverwaltung 
für Bildung

BMBF/BIBB
Sek I: fakultativ 
Betriebspraktikum

Sek I: fakultativ 
Profilkurse

führen 
durch

finanziert

finanziert

finanziert

Steuerungsgruppe 
Bildungsketten beim 

BIBB

SGB VIII
SGB II/III

Umsetzung ESF-
Programme BO

ILB

Senatsverwaltung 
für Arbeit

Senatsverwaltung 
für Bildung

finanziert

finanziert

Koordiniert 12 JBA
Entsendet MitarbeiterInnen

Senatsverwaltung 
für Arbeit

?

setzt um

Berlin ab 12/24 dabei

Wirk- und Akteursschema „Berufliche Orientierung Berlin – Stand 2024“

SGB III § 76 
AUSSCHREIBUNGEN
Orientierungspraktikum
Außerbetriebliche Ausbildung

finanziert externe DL

Fehler nicht 
ausgeschlossen!

Verwaltungsausschuss je AA

Landesausschuss 
für Berufsbildung 

(LAB)
Stimmt zu 

Sind z.T. Mitglied

vergibt

Beirat

Beirat Sind z.T. Mitglied

entsendet

entsendet
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Handlungsbedarf 

Notwendig:

▪ Koordination der Bildungsgänge und Förderprogramme im 

„Übergangssektor“ (einschließlich 11. Pflichtschuljahr)

▪ Evaluation und Steuerung nach Kriterien des Übergangs in Ausbildung

▪ Überleitung in ein schrittweises (modularisiertes) Ausbildungsangebot 

mit einer verbindlichen Ausrichtung auf einen Berufsabschluss und einer 

Verwertungsgarantie für einen Ausbildungsabschluss

Wer kann diese Koordinations- und Steuerungsaufgabe übernehmen?

▪ Der Aufgabenbereich entspricht dem der Jugendberufsagentur (JBA), der 

allerdings die dafür notwendigen Strukturen und Kompetenzen fehlen

▪ Der aktuelle Koalitionsvertrag verspricht, die JBA als Trägerin einer 

„Dienstleistung aus einer Hand“ zu stärken und ihre 

Handlungsspielräume zu vergrößern.

▪ Eigene Rechtspersönlichkeit statt Verantwortungsgemeinschaft (?)

▪ Eigener Haushalt mit Budgetzuweisungen aus SGB II/SGB III/ SGB 

VIII/SGB IX (Vorbild ESF-Verfahren) (?)

▪ Steuerung qualifizierter externer Dienstleister aus einer Hand (?)
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